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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Angebote für Plättenfahrten anzupassen und die Preise 
zu erhöhen:  
 
Bierplätte: 
Öffentliche Fahrt:     32,00 Euro pro Person 
Keine Mindestteilnehmerzahl bei der öffentlichen Fahrt. 

Sonderfahrt / individuell gebuchte Fahrt: 
Kleingruppe bis max. 10 Personen  360,00 Euro (2024: 355,00 Euro) 
Kleingruppe 11 bis max. 15 Personen: 460,00 Euro 
Gruppen ab 16 Personen:   30,00 Euro pro Person 
 
Weißwurstplätte (mit Musik): 
Öffentliche Fahrt:     32,00 Euro pro Person (2024: 30,00 Euro) 
Keine Mindestteilnehmerzahl bei der öffentlichen Fahrt. 

 
Weißwurstplätte (ohne Musik): 
Sonderfahrt / individuell gebuchte Fahrt: 
Kleingruppe bis max. 10 Personen  270,00 Euro 
Kleingruppe 11 bis max. 15 Personen: 330,00 Euro 
Gruppen ab 16 Personen:   23,00 Euro pro Person 
 
Genussplätte (mit Musik)  
Öffentliche Fahrt:     35,00 Euro pro Person (2024: 32,00 Euro) 
Keine Mindestteilnehmerzahl bei der öffentlichen Fahrt. 

 
Genussplätte (ohne Musik): 
Sonderfahrt / individuell gebuchte Fahrt: 
Kleingruppe bis max. 10 Personen  330,00 Euro (2024: 300,00 Euro) 
Kleingruppe 11 bis max. 15 Personen: 420,00 Euro (2024: 375,00 Euro) 
Gruppen ab 16 Personen:   28,00 Euro pro Person (2024: 25,00 Euro) 
 
Zusatzpauschalen: 
Musiker 1 Stunde    72,00 Euro pauschal pro Plätte 
zzgl. GEMA-Gebühren je nach Höhe   
  
 



 

 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
 
Preiserhöhung und Anpassung des Angebots bei den Plättenfahrten für die Saison 2025. 
 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Die Einkaufspreise beim Catering haben sich bereits im laufenden Jahr stark erhöht, so dass 
eine Anpassung 2025 in Rücksprache mit den Caterern zwingend notwendig ist. Dies führt 
bei allen unseren Plättenfahrten mit Catering zu einer notwendigen Preiserhöhung. 
 
Es sind aber nicht nur die Einkaufspreise, sondern auch die Erwartungen an die 
Speisenauswahl aus Sicht der Kunden stark gestiegen. Die Brotzeitplätte hat die Ansprüche 
unserer Kunden leider nicht optimal erfüllt, so dass in Rücksprache mit dem Caterer eine 
Anpassung notwendig ist. Zukünftig wird die Brotzeitplätte daher zur Genussplätte. Es wird 
Fingerfood (Menge je nach Teilnehmerzahl) statt einer Brotzeitplatte gereicht.  
 
Eine weitere Anpassung ist bei allen Plätten mit Musik notwendig. Die GEMA-Gebühren 
richten sich nach dem Verkaufspreis pro Person. Wir haben uns daher entschieden, Musik 
als festen Bestandteil nur noch auf der öffentlichen Weißwurstplätte zu spielen. Auf allen 
Sonderfahrten kann die Zusatzpauschale Musiker auf Wunsch gebucht werden. Die GEMA-
Gebühren werden in diesem Fall je nach tatsächlicher Höhe zusätzlich berechnet.  
 
c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil 
- - - 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
- - - 

Personelle Auswirkungen: 
- - - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
a) Finanzierungsplan 
- - - 
 
b) Haushaltsmittel 
 
Die zu erwartenden Mehreinnahmen durch den erhöhten Verkaufspreis führen dazu, dass 
die Mehrkosten durch Erhöhung der Betriebskosten und der Einkaufspreise beim Catering 
weitgehend gedeckt sind und das Defizit bei nicht ausgebuchter Plätte minimiert wird.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass die Nachfrage bei den öffentlichen Plättenfahrten besonders 
abhängig von äußeren Einflüssen ist, z.B. vom Wetter. Die Betriebs- und Personalkosten 
bleiben jedoch gleich hoch, egal wie viele Personen an den Fahrten teilnehmen. Es besteht 
außerdem eine Verantwortung gegenüber der Leistungspartner faire Vereinbarungen zu 
treffen.  
 
c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
    Haushaltsmitteln erforderlich) 
- - - 
 
 
 



 

 

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen 
 
Die Umsatzsteuer wird mit der Anpassung berücksichtigt und ist in den neuen Preisen 
enthalten. 

Alternativen: 
- - - 

Anlagen: 
- - - 

 

 

 

Dr. Fabian Kern, Kulturreferent 
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